
FleischrinderVerband Bayern e.V.  

Kaltengreuther Str. 1, 91522 Ansbach, Tel. 0981/48841-0, Fax -311 

  

BEITRAGS- UND GEBÜHRENORDNUNG (Stand: Januar 2022) 
(zuletzt geändert durch die Vertreterversammlung vom 15.11.2019) 

 

1. Jahres-Mitgliedsbeiträge 
 

Herdbuchzuchtbetriebe: Grundbeitrag 90, --  € Gebrauchshalter 45, --  € 
   zuzüglich je Herdbuchkuh 
  - bei Geburtsmeldung über VIT 3, --  € Juristische Personen 90, --  € 
  - bei sonstiger Geburtsmeldung 7, --  € Passive Mitglieder 30, --  € 

- Ausstellung & Zusendung des Kuhblattes:  
                            je aktive Kuh  0,50 € 

 

Jeweils zuzüglich 26,60 € für das Fleischrinderjournal (ermäßigter Bezugspreis für BRS-Mitglieder). 
Das Fleischrinderjournal erscheint viermal im Jahr, der Bezugspreis wird bei Änderungen aktualisiert. 
 
 

2. Tierverkäufe über den Verband (Kommissionsgeschäfte, inklusiv Zuchtbescheinigung) 
 

Bei Tierverkäufen (Versteigerungen und ab Hof) übernimmt der Verband als Kommissionär den  
Kauf und Verkauf der Tiere. Dabei fallen untenstehende Kommissionsgebühren und Mitglieds- 
beiträge (bezogen auf den Steigerungspreis = Nettopreis) an: 
 

 Ab Hof-Verkauf Versteigerung  
 

Lieferant: 
 

Kommissionsgebühr 
- Zuchtvieh 2,5 % 
- Nutzvieh - 

 

Kommissionsgebühr 
Transportversicherung 
Körgebühr 
Standgeld 

 

2,5 % 
15 € 
15 € 
30 € 

 

Abnehmer: 
 

Kommissionsgebühr 
- Zuchtvieh 4 % 
- Nutzvieh 4 % 

 

Kommissionsgebühr 
Transportversicherung 

 

4 % 
15 € 

 

Zusätzliche Kommissionsgebühren zu Lasten des Lieferanten (bei Zuchtvieh): 
 

 - männliche Tiere zur Zucht (Bullen, Absetzer) 5 %  (75 € Mindestbetrag) 
 - weibliche Tiere zur Zucht (Kühe, Kalbinnen, Absetzer, Rinder) 3 %  (45 € Mindestbetrag) 

 
 
3. Sonstige Gebühren  (brutto) 
 

– Körgebühr Hofkörung - erster Bulle  50 € 

– jeder weitere Bulle desselben Besitzers  15 € 

– Körgebühr Sammelkörung - je Bulle  15 € 

– Vermittlungsgebühr (mengenabhängig, zuzüglich gesetzl. MWSt.) - je Tier 10-20 € * 

– Ausstellung einer Zuchtbescheinigung für weibliche Tiere  60 € * 
     (Bei einem Verkauf von Kuh mit Kalb bis zu einem Alter von 6 Monaten fällt nur ein Betrag an) 

– Ausstellung einer Zuchtbescheinigung für männliche Tiere**            120 € * 

– Ausstellung von Zuchtbescheinigungen für Samen und Eizellen, je    25 € 

– Ausstellung einer Zuchtbescheinigung für männl. Absetzer (gefährdete u. Extensivrassen, 

    zum Erhalt der Zuchttiereigenschaft, verbleibt beim Verband)  20 € 

– Besitzwechseleintrag bzw. Tausch (Verkäufe innerhalb des Verbandsgebietes) 30 € * 

– Tiereintrag ins Herdbuch (von innerhalb des VIT-Gebietes)  30 € 

– Tiereintrag u. Embryoeintrag (ohne Ausstellung einer Zuchtbescheinigung) aus dem Ausland 75 €  

– Tiereintrag ins Vorherdbuch  50 € 

– Eintragung/Änderung Herdenname bzw. Herdenkürzel  50 € 

– Zweitfertigung Zuchtbescheinigung (bei Verlust)  25 € 

– Vergabe/Eintragung Herdbuchnummer  20 € 

 
* Diese Beträge werden fällig, wenn die Abrechnung nicht über den Verband erfolgt! 

** gilt auch für selbst gezogene Bullen 


